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Gegenüberstellung Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung

Zeitarbeit

keine Begrenzung

nein

Zoll

Verantwortung für Arbeitsab
läufe und Ergebnisse liegt beim 
Werkvertragsunternehmen

nur das Werkvertrags
unternehmen

nur das Werkvertrags
unternehmen

max. 18 Monate

gesetzlicher Mindestlohn
Tariflohn nach 
iGZDGBTarifwerk

Bundesagentur für Arbeit  
und Zoll

Einsatzunternehmen  
und Personaldienst
leister

Einsatzunternehmen  
und Personaldienst
leister

Arbeitnehmerüberlassungs
gesetz (AÜG)

Zeitarbeitnehmer ist in die 
Strukturen und Abläufe 
des Einsatzunternehmens 
eingebunden

nein ja

ja

nur Beratungs und  
Unterrichtungsrechte

§§ 631 f BGB

ja

nein ja

Werkvertrag

1.  Gesetzliche Grundlage

3.    Mitbestimmung im  
Einsatzunternehmen?

2.  Erlaubnis erforderlich?

4.    Hat der Betriebsrat im  
Einsatzunternehmen ein VetoRecht?

5.  Tarifverträge?

6.  Begrenzung der Einsatzdauer?

7.    SubsubKonstellationen  
verboten?

8.   Auslagerung von  
Kernfunktionen vermieden?

9.  Dokumentation Arbeitszeit

10.    Verantwortung für den Arbeitsschutz

11.   Kontrolle

•     


